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Brandschutzordnung Teil B folgt 

 Brandschutzordnung Teil A 
 1. Ruhe bewahren & Brand melden 
• Brandmeldung erfolgt über die europaweite 

Notrufnummer oder über einen der Feuermelder 
 2. Verlassen Sie unverzüglich auf 

kürzestem/schnellstem Weg ruhig das Gebäude 
• Beenden Sie unverzüglich Ihre Arbeit/Telefonate/etc. 
• Beenden Sie unverzüglich 

Besprechungen/Veranstaltungen 
  3. Fluchtwege beachten 
• Die Fluchtwege-Beschilderung finden Sie auf jedem 

Stockwerk im Bereich der Eck-Treppenhäuser 
neben den WC-Türen sowie in der Mitte des Gebäudes 
im Bereich des Aufzugs. 

 4. Finden Sie sich an der Sammelstelle ein 
• Die Sammelstelle befindet sich neben unserer 

Trafostation bei unserem Mitarbeiterausgang. 


